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Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der 

satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den $S 51, 59, 60 und 61 Ao 

A. Feststellung 

Die Satzung der vorgenannten Körperschaft in der Fassung vom 16.05.2016 erfült die sat-

zungsmáßigen Voraussetzungen nach den S$ 51, 59, 60 und 61 AO. 

B. Hinweise zur Feststellung 

Eine Anerkennung, dass die tatsâchliche Gescháftsführung (S 63 AO) den für die Anerken 

nung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststel-

lung nicht verbunden. 

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und 

der Steuerpfichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die 
Körperschaft erbringen (S 60a Abs. 1 Satz 2 A0). Die Bindungswirkung dieser Feststellung 
entfallt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriftern, auf denen die Feststellung beruht, 

aufgehoben oder geändert werden ($ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung er-

heblichen Verhaitnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt 
der Änderung der Verhältnisse aufzuheben (S 60a Abs. 4 AO). 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der 

tatsächlichen Geschäftsführung abhangt, die der Nachprifung durch das Finanzamt - ggf. inm 

Rahmen einer Außenprüfung- unterliegt. Die tatsåchliche Geschäftsführung muss auf die 

Zuständige Service-Center 
Speyer, Johannesstraße 9-12 
Germersheim, Königsplatz 8 

Landesfinanzkasse Daun 

Bankverbindung 
BBk Koblenz 
BAN: DE47 5700 0000 0057 0015 19 
BIC: MARKDEF1570 
Info-Hotline der Finanzämter: 0261- 20 179 279 

Offnungszeiten Service-Center 
Mo. u. Di 
Mi. u. Fr.: 
Do 

08:00 16:00 Uhr 
08:00 12:00 Uhr 

08:00 18:00 Uhr 

vFAMILiEl 
FREUNDLICHE 

ARBETGEBE 

(oder nach Vereinbarung) 



Rleinan hal 

inwelne rm Kapitalertragateuoralbrug 

Rei Aavitalettiagen, die Dis zu 31 12 2018 zulliole1, toi ht fr din Abstarndnahme vom 

Aapitaletiaynloueal:ug nach 44a Abs 4, 7 und 10 Satz 1 Nr 3EStG dio Vorlage dieses 
textstellngsbescheiden oder die Ibetlasng ainer amtlich beglaubigten Kopie dieses 

estetelugsdescheilen aun Das Gleicho gilt bin zum o a 7eitpunkt fur dio Erstattung von 

Aaitaleitiagateuer nach 44b Aba 6ESIG durch das depottihrendo Kredit- oder F inanz 

ienstleistungsnstitut 
ie Vlage dleses Ieststellungsbescheides ist unzuldunig, wenn dio Erträge in einem wirt 

&chaftlichen Geschaftsbetrieb anfallen, fur den dio Befreiung von der Korperschaftsteuer 

ausgeschlossen is 

E. Hinweise zur Stouerbegünstigung 

Dle Körperschaft fördort nach ihrer Satzung 

mildtätige Zwocko 

F. Hinweise zur Ausstollung von Zuwendungsbestätigungen 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden 
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zu 

gewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 

S 50 Abs. 1 ESIDV) auszustellen. Die amtichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zu-

wendungsbestätigungen stehen im Internet unter https:/www.formulare-bfinv.de als ausfül 

bare Formulare zur Verfügung. 

Zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge 

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestatigungen nach amt 
lich vorgeschriebenem Vordruck ( 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge i. S. des § 50 Abs.1 

EStDV dürfen nur ausgestelt werden, wenn das Datum dieses Feststellungsbescheides 

nicht langer als drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder 

keine Freistellung mitte!s Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist 

taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO). 

G. Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder 

veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 

steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30%, die entgan-

gene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwendung angesetzt (S 10b Abs. 4 EStG, S9 

Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewstG). 

H. Begründung und Nebenbestimmung 
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Andreas Tenspolde 

Azungen: AO = Abgabenordnung. BSB!= Bundessteuerblatt, ESIG = Einkommensteuergesetz, ESDV= Einkonmensteu 

r-Durchfihrungsverorcnung. Gews:G = Cewerbasteuergesetz, KStG = Körperschaftsteuergesetz 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

